
«Beim Kaufen soll 
man einen kühlen 
Kopf bewahren»
Beim Ver­kauf von Neubauten wer-
den von Kaufinteressenten oft Re-
servationsgebühren verlangt. Was 
empfehlen Sie hierbei zu beachten, 
bevor man das Geld überweist?
Wichtig ist, dass man sich bei 
einem Hauskauf nicht nur von den 
Emotionen leiten lässt, sondern 
auch kühlen Kopf bewahrt. Man 
sollte sich über den Vertragspart­
ner informieren. Zudem kann man 
Referenzen über bereits erstellte 
Objekte des Verkäufers oder der 
Bauherren verlangen. Auf dem 
Grundbuchamt ist ersichtlich, ob 
der Verkäufer tatsächlich Eigentü­
mer des Grundstücks oder wenigs­
tens Inhaber eines Baurechts ist.

Was raten Sie in einem Fall, in dem 
ein Investor Liegenschaften zum 
Ver­kauf ausschreiben lässt, obwohl 
er noch nicht Grundeigentümer ist?
Eine solche Konstellation ist für 
den Käufer heikel. Für den Käu­
fer ist wichtig, dass ihm sein Ver­
tragspartner tatsächlich das Eigen­
tum am Grundstück verschaffen 
kann. Der Käufer sollte in einem 
solchen Fall die Sicherstellung der 
Anzahlungen oder Reservations­
gebühren verlangen, zum Beispiel 
durch Vereinbarung der Einzah­
lung auf ein Sperrkonto. Dies hat 
auch den Vorteil, dass das Geld 
verzinst wird.

Wie verhält es sich üblicherweise 
mit Reservationszahlungen, wenn 
der Verkäufer nicht bauen kann?
Sie müssen zurückbezahlt werden, 
es kann höchstens ein Abzug für 
spezielle Arbeitsaufwände, welche 
der Kaufinteressent durch Aufträ­
ge an den Verkäufer verursacht 
hat, geltend gemacht werden. Ein 
Beispiel hierfür sind Planände­
rungen, die der Kaufinteressent zu­
sätzlich verlangt hat.
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Am Berentalbach in  
Sennhof verkaufte eine  
Firma Häuser auf einem 
Grundstück, das sie noch gar 
nicht besitzt. Die Käufer  
rätseln nun über den Wert  
ihrer Kaufverträge.

Es ist kein übliches Vorgehen: Eine 
Firma verkauft Häuser auf einem 
Landstück, das ihr noch gar nicht ge­
hört. Die Firma Ibag Consulting AG 
hat für das Land des Bauprojektes 
«Am Berentalbach» in Sennhof zwar 
einen Kaufvertrag unterzeichnet, zu 
einem Grundbucheintrag, der das 
Unternehmen zur Eigentümerin des 
Landes gemacht hätte, kam es aber 
nie. Trotzdem wurde damit begonnen, 
die geplanten Liegenschaften zum Ver­
kauf auszuschreiben. Laut dem Pro­
jektverantwortlichen der Ibag existiert 
für die Hälfte der Häuser, die dereinst 
auf dem Landstück stehen sollen, ein 
beurkundeter Kaufvertrag. Die Käu­
fer, die unterschreiben, überweisen 
eine Reservationsgebühr von rund 
20 000 Franken.

Was erwartet die Käufer?
Wie viel der Vertrag nun aber wert 
ist, kann noch niemand mit hundert­
prozentiger Sicherheit sagen. Denn 
solange die Firma, welche die Häu­
ser verkauft hat, nicht Eigentümerin 
des Landes ist, könnte sich der Traum 
des Eigenheims für die Käufer in Luft 
auflösen. «Wir wissen nicht, was uns 
erwartet, wenn die Ibag nicht Eigen­
tümerin des Grundstücks wird», sagt 
ein Liegenschaftenkäufer. Zusätz­
lich zu reden gibt die Tatsache, dass 
die Baupläne für die Überbauung am 
Sennhofer Dorfrand schon lange exis­
tieren. Bereits im Jahr 2005 wurde für 
ein Bauprojekt eine Bewilligung er­
teilt, damals waren allerdings noch an­
dere Firmen für den Bau vorgesehen. 
Der damalige Investor verlor aber das 
Interesse am Projekt und beauftrag­
te die Firma Ernst Lüscher AG mit 
dem Verkauf des Geländes («Land­
bote» vom 27. Mai). Worauf die Ibag 
ihren Kaufvertrag unterschrieb. Bei 
der Ernst Lüscher AG hiess es aber 
am letzten Freitag noch, man sei wei­
terhin Eigentümerin des Landes. Bei 
der Ibag hiess es gestern, es liege ein 

gültiges Zahlungsversprechen der 
Bank vor und man habe auch bereits 
500 000 Franken in das Projekt inves­
tiert. Man warte, bis alle Bedingungen 
im Vertrag erfüllt sind. Solange die 
beiden Unternehmen verhandeln, 
wissen die Käufer nicht, ob die Firma, 
bei der sie ihr Haus reserviert haben, 
dieses auch bauen kann. Bei der ur­

sprünglichen Verkäuferin des Land­
stückes haben sich bereits neue Inves­
toren gemeldet, die das Grundstück 
ebenfalls kaufen möchten.

«Unsere Finanzierung steht»
Ginge das Land an eine andere Firma, 
dann wären Leute, die sich ein Haus 
reserviert hatten, darauf angewiesen, 

dass der neue Grundstücksbesitzer die 
Reservation übernimmt. Und selbst 
dann ist nicht sicher, ob sie ihr Eigen­
heim zum gleichen Preis bekommen 
würden, denn ein neuer Investor wür­
de die Liegenschaften wohl auch zu 
anderen Preisen ausschreiben. Käufer, 
die nicht mehr bezahlen wollen und 
bei der Ibag bereits reserviert haben, 
bliebe nur die Möglichkeit, ihre Reser­
vationsgebühr zurückzufordern. 

Laut einem der Projektverantwort­
lichen bei der Firma Ibag würde die 
Reservationsgebühr zurückerstattet, 
wenn seine Firma nicht bauen kann. 
«Dies ist im Kaufvertrag festgehalten 
und daran halten wir uns selbstver­
ständlich», sagt dieser. Geht es nach 
ihm, steht ein solcher Fall aber gar 
nicht zur Debatte: «Unsere Finanzie­
rung des Projektes steht», sagt er. Dass 
die Ibag auf die Reservationszah­
lungen angewiesen war, um den Kauf 
des Grundstücks zu finanzieren, weist 
er zurück: «Selbst die Finanzierung 
des Generalunternehmers ist bereit, 
dafür lege ich meine Hand ins Feuer.»
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Grüne Wiese macht Käufer stutzig

Der Berentalbach, der durch das 
Landstück in Sennhof fliesst und der 
neuen Überbauung den Namen ge­
ben soll, hat es bereits einmal zur 
lokalen Berühmtheit gebracht: Im 
Juni 1993 war er Gegenstand einer 
Abstimmungsvorlage. Es wurde dar­
über entschieden, ob die Stadt das 
Gewässer verlegen sollte. Das Bau­
departement hatte entsprechende 
Pläne ausgearbeitet und der Ge­
meinderat hatte dafür auch bereits 
einen Kredit von 785 000 Franken 
bewilligt. Dagegen wurde das Refe­

rendum ergriffen. Die Gegner stör­
ten sich daran, dass die Stadt und 
nicht der damalige Grundeigentü­
mer, die Hermann Bühler AG, die 
Kosten dafür tragen musste. Ihr Ab­
stimmungskampf war erfolgreich: 
Mit einem Mehr von 814 gewannen 
die Gegner der Bachverlegung die 
Ausmarchung knapp. «Wir rühren 
den Bach nicht an», kommentierte 
Baupolizeichef Störi damals das Er­
gebnis. Der Beerentalbach fliesst 
deshalb noch immer an seiner ange­
stammten Stelle. ��(bee) 

Berentalbach war ein Politikum

Der Schaubetrieb mit den 
über hundert Jahre alten 
Drahtstiftmaschinen ist für 
die nächsten Jahre gesichert.

Noch 1970 gab es in der Schweiz sie­
ben verschiedene Nagelfabriken, dar­
unter – als weitaus kleinste – die 1895 
gegründete «Schweizerische Nagel­
fabrik Winterthur». Heute, vierzig 
Jahre später, ist diese als einzige Na­
gelherstellerin in der Schweiz übrig 
geblieben; alle anderen wurden ge­
schlossen oder haben die Produktion 
ins billigere Ausland verlagert. Schon 
darum ist Industriehistoriker Hans-
Peter Bärtschi am Betrieb an der  
St.-Galler-Strasse interessiert. Dass 
ihm die «Nagli» aber besonders ans 
Herz gewachsen ist, hat mit dem al­
ten Maschinensaal zu tun, in dem fünf 
über hundertjährige Werkzeugma­
schinen stehen, mit denen noch bis 
vor Kurzem spezielle Markierstifte 
hergestellt wurden. 

Produktion hautnah erlebt
Bärtschi und einem Team von einem 
Dutzend Freiwilligen ist es zu ver­
danken, dass die ehrwürdigen, mit of­
fenen Transmissionsriemen angetrie­
benen Stiftschlagmaschinen heute der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. In vier­
jähriger Arbeit wurden die Maschi­
nen vollständig revidiert und für den 
Schaubetrieb hergerichtet. Inzwischen 
nehmen jedes Jahr bis zu 2000 interes­
sierte Besucher und Besucherinnen an 

den Führungen teil und erleben, wie im 
wörtlichen Sinn Nägel mit Köpfen ge­
macht werden – ein eigentliches «Ein­
tauchen in die Industriegeschichte», 
wie es Finanzvorsteherin Verena Gick 
gestern formulierte, als sie das ehren­
amtliche Engagement der Beteiligten 
würdigte. Anlass für die stadträtliche 
Kurzansprache war eine Medienori­
entierung, an der Bärtschi unter an­
derem die Weiterführung des Schau­
betriebs verkünden konnte. Dessen 

Finanzierung – rund 40 000 Franken 
jährlich – ist dank einer ganzen Reihe 
von (privaten) Sponsoren und Dona­
toren für die nächsten fünf Jahre gesi­
chert. Neu ist zudem im Eingangsbe­
reich eine kleine Ausstellung, deren 
Vitrinen und Informationstafeln einen 
Überblick über zweihundert Jahre 
Winterthurer Industriegeschichte ver­
mitteln. ��(jpg)

www.nagli.ch

«Nagli»-Maschinen dürfen weiter rattern

«Nagli»-Maschinensaal: Einblick in ein Kapitel Industriegeschichte. �Bild: mad 

Die Schaufel liegt still da und das Gras spriesst in der «Baugrube». Die Käufer fragen sich, wie lange noch. �Bild: Heinz Diener

Auf dem Zebrastreifen hat 
der Fussgänger Vortritt. Das 
gilt auch für Kinder mit In­
lineskates oder Kickboards.

«Mit Rollschuhen an den Füssen hat­
te das Mädchen auf dem Fussgänger­
streifen keinen Vortritt», endete eine 
in der Samstagsausgabe des «Landbo­
ten» erschienene Meldung zu einem 
Verkehrsunfall in Rümikon. Diese 
Aussage sorgte übers Wochenende 
offenbar für einigen Aufruhr. Er sei 
sowohl anlässlich eines Velokurses 
als auch am stadtpolizeilichen Mes­
sestand an der «Famexpo» in der Eu­
lachhalle mehrmals darauf angespro­
chen worden, sagt Marcel Abplanalp, 
Leiter der Abteilung Verkehrsins­
truktion bei der Stadtpolizei. Denn 
die auf einem Missverständnis beru­
hende Aussage ist falsch, wie ein Blick 
in die entsprechende Verkehrsregel­
verordnung zeigt.

Muskelkraft entscheidend
«Vor Fussgängerstreifen (...) muss 
der Fahrzeugführer jedem Fussgänger 
oder Benützer eines fahrzeugähnlichen 
Gerätes (...) den Vortritt gewähren», 
heisst es dort im Artikel 6, seit 2002 
die Verordnung entsprechend ergänzt 
wurde. Was unter «fahrzeugähnlichen 
Geräten» – im Polizeijargon «fäG» 
genannt – zu verstehen ist, wird an­
dernorts detailliert erklärt, nämlich 
«mit Rädern oder Rollen ausgestat­
tete Fortbewegungsmittel, welche 

durch die Körperkraft des Benützers 
angetrieben werden». Also explizit 
Rollschuhe, Inlineskates, Trottinetts 
oder Kinderräder. Fahrräder gehö­
ren jedoch – obschon muskelbetrie­
ben – ausdrücklich nicht dazu, eben­
so wenig wie von einem Elektromotor 
angetriebene «Invalidenfahrstühle». 
Rollstuhlfahrer mit herkömmlichen 
Gefährten hingegen haben auf Zebra­
streifen Vortritt. Sobald Velofahrer 
ihr Rad stossen, gehören sie ebenfalls 
zur Fussgängerkategorie. 

«fäG» seien in Fachkreisen immer 
wieder ein Thema, sagt Verkehrs­

instruktor Abplanalp. Insbesondere 
Kickboards und Rollbretter, da sie 
wegen ihrer beschränkten Bremsvor­
richtungen im Strassenverkehr nicht 
ungefährlich sind. Die Polizei emp­
fiehlt deshalb, für den Schulweg auf 
diese zu verzichten. Einzelne Schul­
häuser haben den Appell gehört und 
auch schon entsprechende Regeln be­
schlossen. Das Lehrerteam des Pri­
marschulhauses Wülflingerstrasse in 
Wülflingen, zum Beispiel, habe den 
Gebrauch von Kickboard und Co. un­
tersagt – «und es funktioniert». ��(jpg)

Auch Skater haben Vortritt

«�Kickboards und  
Rollbretter gehören  
eigentlich nicht auf  

den Schulweg»
Marcel Abplanalp, Verkehrsinstruktor
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